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Ziele und Wirkungen

Die Anzahl der Förderfälle und der Finanzierungsumfang sind seit 
vielen Jahren stark rückläufig.

In der öffentlichen Diskussion werden Zusammenhänge zwischen 
Kosten und Nutzen oft unvollständig abgebildet.

Ziele und Wirkungen der öffentlich geförderten Beschäftigung 
beziehen sich auf

- die gefördert Beschäftigten: soziale Teilhabe, Einkommen, 
Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und Integrationserfolge

- die Gesellschaft: sozialer Zusammenhalt, Stärkung der Wirtschaft 
durch erhöhte Kaufkraft, Mehreinahmen bei Steuern und 
Sozialbeiträgen, vielfältige soziale Angebote und Arbeitsergebnisse 
in den Kommunen
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1. Entwicklung und Perspektiven der ögB / BSM
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Teilnehmende sollen an den Arbeitsmarkt herangeführt werden.

Die Geförderten arbeiten temporär in Jobs, die hierfür zusätzlich 
eingerichtet wurden: zusätzliche, im öffentlichen Interesse liegende 
und wettbewerbsneutrale Tätigkeiten.

Dabei sind verschiedene Einsatzfelder möglich.

Integrationschancen entwickeln sich in Abhängigkeit vom Grad der 
Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit der Person und von der 
Beschäftigungsentwicklung im Wirtschaftszweig des Einsatzfeldes.

Der durchschnittliche Bestand an Teilnehmenden in 
Arbeitsgelegenheiten in Deutschland reduzierte sich von ca. 
327.500 im Jahr 2006 auf ca. 47.200 im Jahr 2023 (auf 14,4%).

In Berlin ging die Anzahl im gleichen Zeitraum von 35.118 auf 
3.858 (auf 10,9%) zurück.
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2. Arbeitsgelegenheiten (AGH) gem. § 16d SGB II
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3. Teilhabe am Arbeitsmarkt (TaAM) gem. § 16i SGB II
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4. Einschränkende 
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Zusätzlichkeit notwendig?

Öffentliches 
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notwendig?

Wettbewerbs- 
neutralität
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Wettbewerbsneutralität
von Arbeitsgelegenheiten
In Abstimmung mit den regionalen Wirtschafts- und Sozialpartnern 
haben die Handwerkskammer und die IHK Berlin im Jahr 2015 die 
fünfte vollständig überarbeitete Fassung der Positivliste für 
Arbeitsgelegenheiten vorgelegt. Die in dieser Liste aufgeführten 
sogenannten unbedenklichen Tätigkeiten, bei denen die Wirtschaft eine 
Verdrängung regulärer Beschäftigung als unwahrscheinlich ansieht, 
bietet den Berliner Jobcentern und Beschäftigungsgesellschaften ein 
wichtiges Arbeitsinstrument.

Soweit bei beantragten Maßnahmen in den Jobcentern ein Verdacht auf 
Wettbewerbsverzerrung besteht, können die Jobcenter vor Bewilligung 
einer Maßnahme eine Unbedenklichkeitsbescheinigung verlangen.

Zuständig sind: Handwerkskammer Berlin; Fachverband Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbau Berlin und Brandenburg e.V. ; Industrie- 
und Handelskammer zu Berlin
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4. Einschränkende Förderkriterien
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Arbeiten im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten 
müssen im öffentlichen Interesse liegen, zusätzlich 
und wettbewerbsneutral sein.

Generell ist hinsichtlich der Prüfung der 
Fördervoraussetzungen ein strenger Maßstab 
anzulegen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf eine 
strikte Abgrenzung und Trennung zwischen 
erwerbswirtschaftlich ausgerichteten Tätigkeiten und 
den Arbeitsinhalten der AGH MAE.

Im Pflegebereich sind nur solche Tätigkeiten förderfähig, die 
zusätzlich zu den finanzierten Pflegeleistungen erbracht werden. In 
dem nach §87b SGB XI erfassten Bereich kann die Zusätzlichkeit
nur dann gegeben sein, wenn zuvor eine entsprechende 
Pflegevereinbarung zwischen Pflegekasse und Einrichtung 
geschlossen und umgesetzt wurde und die Einrichtung
ein darüber hinausgehendes Angebot machen will.

Bitte beachten Sie, dass Einsatzmöglichkeiten und Tätigkeiten stark 
variieren, abhängig vom Einsatzbereich. So sind beispielsweise viele 
Tätigkeiten im Schüler- und Jugendbereich möglich, die in anderen 
Bereichen ausgeschlossen sind.

https://www.ihk.de/blueprint/servlet/resource/blob/3653828/18f53ab238c3c68066f37b74a813020e/oebs-positivliste-data.pdf

https://www.ihk.de/blueprint/servlet/resource/blob/3653828/18f53ab238c3c68066f37b74a813020e/oebs-positivliste-data.pdf
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TÄTIGKEITSFELDER
Bei Maßnahmen, die sich mit den aufgeführten Arbeitsinhalten befassen, ist eine Gefährdung 
der gewerblichen Wirtschaft im Regelfall nicht zu erwarten.
I. Gesundheit, Pflege und Soziales (9)
II. Soziale Dienste (12)
III. Integrationsarbeit (7)
IV. Bildung, Jugend, Sport
 a) in Kindergärten / -einrichtungen / -läden und Jugendeinrichtungen
 Ergänzende Angebote zur Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern ausschließlich in 

Zusammenarbeit mit beschäftigten Fachkräften (10)
 b) in Schulen
 Bei Einsätzen in Schulen muss vorab der Personalrat eingebunden werden! Nicht zulässig ist der 

Einsatz als Schulsekretär/in oder als Hausmeister. Der grundsätzliche Betrieb der Einrichtungen / die 

Umsetzung der Angebote muss durch das Personal der Einrichtung sichergestellt sein. (10)
 c) in Sportvereinen
 Pflege, Wartung und Betreuung von Sportgeräten und Sportstätten der Vereine sowie die 

Durchführung der im Rahmen von "Schlüsselverträgen" übernommenen Pflichten zur Nutzung bezirklicher 

Sporthallen und –anlagen dürfen nicht im Rahmen einer Maßnahme ausgeführt werden (6)
V. Tourismus, Naturschutz, Tierschutz
 Ergänzende, manuelle Tätigkeiten und unterstützende Maßnahmen (20)
VI. Wohnen, Kultur, Stadtentwicklung und Verkehr (7)
 a) Kommunale Grünanlagen (6)
 b) in Kirchen (4)
 c) bezirkliche Kulturprojekte (9)
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Weitere Informationen zu den Programmen des Landes Berlin:

https://www.berlin.de/sen/arbeit/beschaeftigung/foerderung/teilhabe-am-arbeitsmarkt/
https://www.zgs-consult.de/arbeit/projekte-in-oeffentlich-gefoerderter-beschaeftigung/

https://www.berlin.de/sen/arbeit/beschaeftigung/foerderung/soziale-betriebe-2-0/

https://www.berlin.de/sen/arbeit/beschaeftigung/jobcoaching/

https://www.berlin.de/sen/arbeit/beschaeftigung/foerderung/teilhabe-am-arbeitsmarkt/
https://www.zgs-consult.de/arbeit/projekte-in-oeffentlich-gefoerderter-beschaeftigung/
https://www.berlin.de/sen/arbeit/beschaeftigung/foerderung/soziale-betriebe-2-0/
https://www.berlin.de/sen/arbeit/beschaeftigung/jobcoaching/
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5. Weiterentwicklung der Instrumente

30.10.2024 Fachpapier:

• Um die Qualität der Arbeitsgelegenheiten weiter zu erhöhen, 
empfiehlt das Bundesnetzwerk für Arbeit und soziale 
Teilhabe:

• Abschaffung der Kriterien Zusätzlichkeit und 
Wettbewerbsneutralität

• Die geltenden maßnahmenbezogenen 
Fördervoraussetzungen, vor allem die Zusätzlichkeit und 
Wettbewerbsneutralität, sollten mit den aktuellen Bedarfen 
abgeglichen und möglichst gestrichen werden, um den 
Jobcentern die rechtliche Sicherheit zu geben, sinnvolle 
Beschäftigung zu erlauben und Übergänge in die 
Erwerbstätigkeit zu fördern.

• Qualifizierungen innerhalb von Arbeitsgelegenheiten 
ermöglichen

• Wir halten die uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeit von 
Arbeitsgelegenheiten mit flexiblen Qualifikationsangeboten 
und sozialpädagogischer Unterstützung aus einer Hand für 
enorm wichtig.
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https://www.brancheninitiative4b.de/

https://www.brancheninitiative4b.de/

https://www.brancheninitiative4b.de/


Danke
Detlef Bischur

info@detlef-bischur.de

www.detlef-bischur.de
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